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Teil-
Modul 
 

Kompetenzziele Lerninhalte Bezüge zu  
anderen Modulen 

Einzel-
stunden 

1 

 

Ermächtigungsgrundlagen 

• Voraussetzungen für ordnungsbehördliches 
Handeln an praktischen Fällen gutachterlich 
prüfen 

• Grundsätze für die Wahl des Mittels festlegen 
und gezielt anhand schwieriger Fälle bewerten 
sowie die Vereinbarkeit von Maßnahmen mit 
höherrangigem Recht auch an grundrechtlichen 
Vorgaben ausrichten 

• Spezialgesetz mit eigener Ermächtigungsgrundlage 

• § 14 OBG i.V.m. spezialgesetzlicher Ermächtigungsgrundlage 

• Standardmaßnahmen  

• Generalklausel § 14 OBG  

• Tatbestand: Schutzgüter öffentliche Sicherheit und Ordnung  

• Gefahrenbegriffe, Steigerung, Gefahrenarten  

• Rechtsfolge: Ermessen (Entschließungs-/Auswahlermessen) 

• Ermessensreduzierung auf Null  

• Ermessenfehler 

Allgemeines 
Verwaltungsrecht 

 

Staats- und 
Europarecht 

Bürgerliches Recht 

12 

2 

 

Ordnungspflichtigkeit 

• Ordnungspflichtige Personen ermitteln und 
Adressaten in schwierigen Fällen fehlerfrei 
ausüben 

• Verhaltensverantwortlicher § 17 OBG  

• Zustandsverantwortlicher § 18 OBG  

• Nichtverantwortlicher § 19 OBG  

• Störerauswahl   

• Rechtsnachfolge 

Allgemeines 
Verwaltungsrecht 

6 

3 

 

Formelle und materielle Rechtmäßigkeit 

• Die Gesamtheit der Rechtmäßigkeit einer 
Ordnungsverfügung überprüfen 

• Fachliche Bezüge aus dem Allgemeinen 
Verwaltungsrecht erkennen und berücksichtigen 
 

• Rechtmäßigkeit der Ordnungsverfügung,  

• insbes. Hinreichende Bestimmtheit der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung 

• Entwurf von Rechtmäßigkeitsprüfungen im Gutachtenstil 
 

Allgemeines 
Verwaltungsrecht 

14 
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Teil-
Modul 
 

Kompetenzziele Lerninhalte Bezüge zu  
anderen Modulen 

Einzel-
stunden 

4 

 

Verwaltungsvollstreckung  

• die Zulässigkeit des Verwaltungszwangs 
erläutern, ein angemessenes Zwangsmittel 
auswählen und die Stationen des gestreckten 
Vollstreckungsverfahrens auf praktische Fälle 
anwenden sowie die Voraussetzungen für 
Maßnahmen im Wege des sofortigen Vollzugs 
beschreiben 
 

• Voraussetzungen   

• Zwangsmittel (Zwangsgeld, Ersatzvornahme, unmittelbarer 
Zwang)  

• gestrecktes (3-stufiges) Verfahren (Androhung, Festsetzung 
und Anwendung) 

• formelle und materielle Rechtmäßigkeit der 
Zwangsmittelandrohung 

• Sofortvollzug   

• abgekürztes Verfahren  

• Leistungsbescheid  

• Besonderheiten  

• Formelle und materielle Rechtmäßigkeit  

• Beispiele z.B. aus dem Verkehrsrecht wie: 
➢ Einsatz der Autokralle 
➢ Versetzen von Fahrrädern 

Allgemeines 
Verwaltungsrecht 

16 

5 

 

Ordnungsverfügung entwerfen 

• Ordnungsverfügungen mit Nebenentscheidungen 
(Hauptsachentscheidung, 
Zwangsmittelandrohung und Anordnung der 
sofortigen Vollziehung) unter richtiger 
Tenorierung in bürgerfreundlicher Sprache mit 
eingehender Begründung selbständig entwerfen 

• Entscheidungssätze bilden 

• Form, Aufbau und Inhalt einer Ordnungsverfügung 

• Sachenscheidung  

• Anordnung der sofortigen Vollziehung  

• Zwangsmittelandrohung  

• in bürgerfreundlicher Sprache 

Allgemeines 
Verwaltungsrecht 

16 

6 Vertiefung Spezialgesetzliche 

• Ermächtigungsgrundlagen gezielt ermitteln, 
Ermessensausübung und Ermessensfehler 
anhand komplexer Fälle überprüfen 

• z.B. LHundG, GastG, GewO, LImschG 

• anhand von Fallbeispielen 
Allgemeines 
Verwaltungsrecht 

8 

   
Summe 
Präsenzstunden 

72 

 


